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BERICHT

DES

GENERALPROKURATORS DES KANTONS BERN
UBER DEN STAND DER STRAFRECHTSPFLEGE
IM JAHRE 1945

Statistisches

Uber die Zahl und die Erledigung der im Be-
richtsjahr bei den ordentlichen und ausserordent-
lichen Untersuchungsrichterimtern des Kantons ein-
gelanfenen Strafanzeigen gibt die dem Geschéfts-
bericht beigefugte Statistik Auskunft.

Verglichen mit dem Vorjahr ergibt sich bei einer
Gresamtzahl von 42 184 Eingingen in 4 Geschwornen-
bezirken eine Zunahme, in einem Geschwornenbezirk
eine Abnahme.

Mingel in der Strafrechtspflege

Wie bereits im Vorjahr hat sich auch im Berichts-
jahr die Offentlichkeit in den Ratssilen sowie in der
Presse stark mit der Strafrechtspflege beschiiftigt,
allerdings nicht nur im Kanton Bern und gegeniiber
den biwrgerlichen Strafgerichten, sondern auch anders-
wo und auch gegeniiber der Militarstrafjustiz.

So sehr das Interesse der Allgemeinheit an der
Strafrechtspflege zu begriissen ist, bekommt man doch
da und dort den Eindruck, dass die Kritik voreilig,
ohne geniigende Sachkenntnis erfolgt und wohl auch
einem gewissen Sensationsbediirfnis (Kritiksucht sagt
der General in seinem Bericht) entspricht.

Das ist einigermassen zu begreifen, weil die Vor-
untersuchung nach Gesetz geheim ist und der Unter-
suchungsrichter auch auf Anfragen eigentlich weder
direkt noch in der Presse Auskunft geben darf.

Die Kritik an der Strafrechtspflege erstreckt sich
naturgemiss sowohl auf den Gang der Vorunter-
suchung als auch auf die eigentliche Urteilssprechung.
Letztere kann hier nicht Gegenstand des vorliegenden
Berichtes bilden; hier steht den Beteiligten in appel-
lablen Fillen die Weiterziehung an die Strafkammer
des Obergerichts und, soweit eidg. Recht zur Anwen-
dung kommt (Schweizerisches Strafgesetzbuch), die
Weiterziehung an das Bundesgericht zu.

Das Strafverfahren, vom Einlangen der Strafanzeige
bis zur Uberweisung an die urteilende Behorde,
also der eigentliche Strafprozess, ist vorliufig noch den
Kantonen vorbehalten.

Hier fithrt der Untersuchungsrichter die Strafunter-
suchung unter Aufsicht des Bezirksprokurators.

Hs ist nun ohne weiteres zuzugeben, dass gewisse
Miéngel in der Voruntersuchung zu konstatieren sind,
die zu berechtigter Kritik Anlass geben. Ich meine die
ungebiihrlichen Verzégerungen in der Erledigung der
Voruntersuchung oder die ungeniigende Abklirung in
der Voruntersuchung, welche dann in der Hauptver-
handlung zeitraubende und manchmal auch kostspielige
Erweiterungen notwendig macht, gemeinhin Verschlep-
pung genannt.

Gewohnlich wird die Schuld daran dem mangeln-
den Konnen oder Arbeitseifer des betreffenden Unter-
suchungsrichters zugeschrieben, und das trifft in ein-
zelnen Fillen auch zu. (Um hier nicht Unschuldige
in Verdacht zu bringen, bin ich genétigt, auf die wieder-
holten Berichte der Bezirksprokuratoren und die Dis-
ziplinaruntersuchungen der Anklagekammer iiber un-
befriedigende Amtsfithrung auf den Untersuchungs-
richterdmtern Pruntrut und Signau hinzuweisen.)

Aber auch auf andern Untersuchungsrichteriamtern
sind Verschleppungen und ungeniigende Vorunter-
suchungen zu konstatieren. Hier sind aber diese Miss-
sténde nicht auf mangelndes Kénnen oder mangeln-
den Arbeitswillen des Amtsinhabers zuriickzufiihren,
sondern ganz einfach auf Arbeitsiiberlastung. Ich habe
erst letzthin von einem Untersuchungsrichter einen
Bericht verlangt, warum die im Sommer 1945 ein-
gereichte Strafklage wegen Unterschlagung noch nicht
erledigt sei, worauf mir der betreffende Untersuchungs-
richter glaubhaft versicherte, dass er vor lauter Haft-
sachen, Strafuntersuchungen, in denen eine oder meh-
rere Angeschuldigte in Haft sind, die iibrigen Ge-
schifte einfach nicht mehr bearbeiten konne. Haft-
sachen gehen begreiflich vor.

Wohl hat man im Vorjahr zwei ausserordentliche
Untersuchungsrichter bewilligt, allein dieses Provi-
sorium geniigt auf die Dauer nicht. Ich verweise nur
darauf, dass die Strafkammer trotzdem im Berichts-
jahr in zehn Fillen fur gewisse grossere Untersuchungen
ausserordentliche Untersuchungsrichter ad hoec er-
nennen musste. Auch finanziell befriedigt diese Losung



Generalprokurator

nicht gegeniiber einer geniigend ausgebauten Organi-
sation.

Dass die Geschiftslast in Zukunft nicht etwa ab-
nimmt, sondern zweifellos noch zunehmen wird, ergibt
sich einmal aus dem rasch zunehmenden Motorfahr-
zeugverkehr. (Interessant ist in dieser Beziehung die
Feststellung des statistischen Amtes, wonach nur im
Monat Mai die Verkehrsunfille, die immer eine griind-
liche und zeitraubende Untersuchung erfordern (Augen-
schein, Iixpertise etc.), um 1009, zugenommen haben.
Aber auch die Aufhebung der kriegswirtschaftlichen
Sondergerichte, die auch einmal kommt, wird den zi-
vilen Strafgerichten eine spiirbare Mehrbelastung bringen.

Vorschlige zur Behebung der Méingel?

Ich masse mir nicht an, bestimmte Vorschlige
fiw die Behebung der erwihnten MiBstinde in der
Strafrechtspflege zu machen; ich erlaube mir aber,
cinige Gedanken daritber zu #dussern.

Tis handelt sich um nichts anderes, als um einige
zeitgemiisse Erginzungen bzw. Abdnderungen des Ge-
setzes iiber die Gerichtsorganisation und eventuell des
Verfahrens in Strafsachen.

Man hért zwar auch hin und wieder den Vorschlag,
je nach Bediirfnis die Zahl der ausserordentlichen
Untersuchungsrichter einfach zu erhéhen, oder ein
kantonales Untersuchungsrichteramt fir alle krimi-
nellen und sonst wichtigen und komplizierten Straf-
untersuchungen zu schaffen mit der entsprechenden
Anzahl von eventuell speziell ausgebildeten Unter-
suchungsrichtern.
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Diese Losungen sind meines Krachitens unbefrie-
digend. Einmal weil die Zuteilung der einzelnen Fille
an die verschiedenen Untersuchungsrichter kompliziert
und im gewissen Sinne willkiirlich ist, und sodann, weil
das Herumreisen von Bern in alle Bezirke hinaus ver-
héltnisméassig kostspielig ist.

Mir schwebt eine Lésung vor, welche meines Lir-
achtens sehr gut die bestehende Organisation erginzen
wiirde:

Ein Untersuchungsrichter in jedem Geschwornen-
bezirk (eventuell im Mittelland zwei), gewahlt vom
Obergericht (wie die Bezirksprokuratoren). Dieser Un-
tersuchungsrichter hiatte in allen Fillen, in denen ein
mit Zuchthaus bedrohtes Delikt in Frage steht, sowie
in grossern komplizierten Fillen, die ihm vom Bezirks-
prokurator seines Bezirkes zugewiesen werden, die Un-
tersuchung zu fithren. Damit wiirden die Gerichts-
prisidenten im ganzen Kanton gleichmissig entlastet
zum Vorteil ihrer dbrigen Aufgaben, deren prompte
und direkte Erledigungen dann ohne weiteres verlangt
werden kann. Gegeniiber den nicht unerheblichen Auf-
wendungen fir die stindigen und ad hoc ernannten
ausserordentlichen Untersuchungsrichter wiirde diese
Liosung meines Krachtens auch fir die Staatsfinanzen
zu verantworten sein; denn eine prompte Strafjustiz
ist fir den Ifiskus nur ein Vorteil.

Bern, im Juni 1946.

Der Generalprokurator:
Tschanz



	Bericht des Generalprokurators des Kantons Bern über den Stand der Strafrechtspfleges

